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Ein BAUMETALL-Leser teilte uns mit, 
dass in seinem Ort ein SHK-Innungs-
betrieb, der keinen Klempnermeister 
beschäftigt beziehungsweise deren 
Inhaber kein Klempnermeister ist, 
einen Klempnerlehrling ausbildet. 
Diesem Betrieb soll die regional 
zuständige Handwerkskammer eine 
Ausnahmegenehmigung erteilt ha-
ben. Daraufhin setzte sich unsere 
Redaktion mit dieser Handwerks-
kammer in Verbindung und wies 
darauf hin, dass der Klempner als 
Vollberuf in die Anlage A der Hand-
werksordnung (HwO) eingestuft ist. 
Es könne also keine Ausnahme-
genehmigung für das vorgenannte 
Ausbildungsverhältnis geben.
Wir wiesen auch darauf hin, dass 
dem Gas- und Wasserinstallateur 
nur untergeordnete Tätigkeiten aus 
dem Berufsbild des Klempners 
zugeordnet sind, wie beispielswei-
se die Verlegung von Dachrinnen. 
Weiter vermerkten wir: „Das Haupt-
tätigkeitsgebiet des Klempners ist 
die Verlegung von Metalltafeln und 
-bändern für die Dachdeckung und 
Außenwandbekleidung in Stehfalz- 
und Leistentechnik, einschließlich der 
fachgerechten Einbindung von Dach-
durchbrüchen. Auch Fachkenntnisse 
in der Unterkonstruktion der Dächer 
und Fassaden sind zu vermitteln. 
Die Ausbildung hierfür kann nur ein 
Klempnermeister übernehmen.“ 

Antwort der Handwerkskammer
Der von Ihnen genannte Betrieb hat 
eine Ausübungsberechtigung nach § 
7a der HwO gestellt. Ebenso hatte 
er einen Antrag auf widerrufliche 
Zuerkennung der fachlichen Eignung 
zur Ausbildung nach § 21 der HwO 
gestellt. In beiden Fällen entscheidet 
das Regierungspräsidium unseres 
Bundeslandes über die Anträge und 
nicht unsere Handwerkskammer. 
Die Qualität der Ausbildung wird 
in solchen Fällen vom zuständigen 
Ausbildungsberater der Handwerks-
kammer überwacht. Unsere Erfah-
rungen in der Vergangenheit waren 
in dieser Hinsicht sehr gut. In unse-
rem Kammerbezirk haben wir zur Zeit 
sechs Lehrlinge im Klempnerbereich 
eingetragen, daher unterstützen wir 

die Betriebe bei ihren Ausbildungs-
bemühungen.

Eine ordnungsgemäße Aus-
bildung erscheint zweifelhaft 
– unsere Redaktion hakt nach
Unserem Leser ging es um den 
prinzipiellen Grundsatz, dass jeder 
Klempnerlehrling Anspruch auf eine 
qualifizierte Ausbildung hat und dass 
es Aufgabe der jeweils zuständigen 
Handwerkskammer ist, hierfür zu 
sorgen. Auch ist er der Auffassung, 
dass Handwerkskammern weder 
dem Lehrling noch dem ausbildenden 
Betrieb einen Gefallen tun, wenn sie 
in zunehmenden Maße Ausnahme-
bewilligungen erteilen. Denn dadurch 
wird die Qualifikation der Ausbildung 
nicht verbessert, sondern objektiv 
verschlechtert. Dies gilt natürlich auch 
dann, wenn der ausbildende Betrieb 
eine widerrufbare Ausnahmebewilli-
gung zur Ausbildung besitzt. 
Außerdem war die Antwort der Hand-
werkskammer nicht erschöpfend. Wir 
stellten deshalb noch detailliertere 
Fragen, denen wir nachfolgend die 
Antworten der Handwerkskammer 
und unsere Anmerkungen gegenü-
berstellen:
1. Hat der betroffene Betrieb einen 
Antrag auf eine Ausübungsberechti-
gung nach § 7a der Handwerksord-
nung gestellt oder verfügt er bereits 
über diese Ausübungsberechtigung? 
Antwort der Handwerkskammer: Der 
Betrieb hat den Antrag gestellt. Anm. 
d. Red.: Also verfügt der Betrieb nicht 
über eine Ausübungsberechtigung.
2. Die Handwerksordnung besagt un-
ter § 21, Abschnitt 3, 2. Absatz: „Bei 
der Berechtigung ... zum Ausbilden 
handelt es sich um zwei verschiedene 
Befugnisse, die jedoch einer Person 
zustehen können. Hier wird zwischen 
dem Unternehmer unterschieden, der 
selbst ausbildet oder einen Ausbilder 
bestellt. Sofern der Unternehmer 
selbst ausbildet, muss er persönlich 
und fachlich geeignet sein, bildet 
er nicht selbst aus, so muss der zu 
bestellende Ausbilder die persönliche 
und fachliche Eignung aufweisen.“ 
Sind diese Voraussetzungen im vor-
liegenden Fall erfüllt?

Antwort: Bei dem Unternehmen ist 
der Betriebsinhaber auch der Aus-
bilder. Die fachliche Eignung hat er 
am 2. April 2004 durch die wider-
rufliche Zuerkennung der fachlichen 
Eignung nach § 21 der HwO über 
das Regierungspräsidium Stuttgart 
erhalten. Anm. d. Red.: Mit welcher 
Berechtigung erhält ein Gas- und 
Wasserinstallateurmeister vom zu-
ständigen Regierungspräsidium ohne 
weitere Prüfung seiner Fähigkeiten 
eine „widerrufliche Zuerkennung der 
fachlichen Eignung“? Offenbar nur der 
Form halber um der HwO Genüge zu 
tun, weil nach dem vorgenannten Pa-
ragraphen verlangt wird, dass er dazu 
fachlich geeignet sein muss! Und da 
ein Gas- und Wasserinstallateurmeis-
ter fachlich nicht zur Ausführung eines 
Klempnerlehrlings geeignet ist, erhält 
er dann eben eine widerrufliche Zu-
erkennung seiner fachlichen Eignung. 
Die Handwerksordnung selbst mag in 
Ordnung sein, aber ihre Interpretation 
durch die Handwerkskammer und das 
Regierungspräsidium führt in diesem 
Fall zu bleibendem Frust.
3. Hat die Handwerkskammer Heil-
bronn-Franken als ortsnahe Institution 
keinerlei Einfluss auf die Entscheidun-
gen des ortsfernen Regierungspräsi-
diums Stuttgart (Befürwortung, Ein-
schränkung oder Ablehnung)? 
Antwort: Das Regierungspräsidium 
entscheidet nach Anhörung der zu-
ständigen Handwerkskammer. Dies ist 
erfolgt und unsere Handwerkskammer 
hat die Antragstellung in beiden Fäl-
len befürwortet. Anm. d. Red.: Wie 
kann diese Handwerkskammer die 
Antragstellung befürworten, wenn sie 
weiß, dass der Ausbilder auf Grund 
seiner eigenen Ausbildung als Gas- 
und Wasserinstallateurmeister nicht 
geeignet ist, einen Klempnerlehrling 
auszubilden?
4. „Die Qualität der Ausbildung wird 
vom zuständigen Ausbildungsberater 
der Handwerkskammer überwacht“, 
schreiben Sie. Wie kann dieser 
Ausbildungsberater eine solche 
Überwachung verantwortungsvoll 
durchführen, wenn er nicht selbst ein 
Klempnermeister ist? 
Antwort: Ich selbst bin Kraftfahrzeug-
mechanikermeister und bei unserer 
Handwerkskammer für den gesamten 

Problemfälle bei der Ausbildung 
Klempnerlehre bei einem Gas- und Wasserinstallateurmeister
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� Die perfekte Kamineinfassung
Baukastensystem - verstellbar

� Jedes Maß einstellbar
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� Losfahren und Montieren –
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Ein gescheiterter Ausbildungsversuch.

Metallbereich zuständig. Die Über-
wachung erfolgt durch Besuche im 
Betrieb, Einsichtnahme ins Berichts-
heft und Gespräche mit Ausbilder 
und Lehrling. Die Grundlage dieser 
Überwachung ist die entsprechende 
Ausbildungsordnung mit Rahmen-
plan. Sie können sicher sein, dass dies 
verantwortungsvoll passiert. Anm. d. 
Red.: Siehe da, ein Kraftfahrzeugme-
chanikermeister ist zuständig für den 
gesamten Metallbereich, also auch 
für die Klempnertechnik. Das also 
versteht man bei der Handwerkskam-
mer unter einer verantwortungsvollen 
Überwachung der Ausbildungsquali-
tät. Dieser Logik folgend, könnte ein 
Klempnermeister auch gleich Kraft-
fahrzeugmechaniker ausbilden.
5. In Ihrem Kammerbezirk gibt es 
nach Ihren Angaben zur Zeit sechs 
Klempnerlehrlinge. Erfolgt deren Aus-
bildung – mit Ausnahme des im Betreff 
genannten Falls – jeweils durch einen 
Klempnermeister?
Antwort: Die von mir genannten Lehr-
linge werden durch Klempnermeister 
ausgebildet. Anm. d. Red.: Das war 
dann auch die einzige zufrieden 
stellende Antwort des Ausbildungs-
beraters.
6. An die vorgenannte Aussage zur 
Zahl der Klempnerlehrlinge schließen 
Sie nahtlos an: „daher unterstützen wir 
die Betriebe bei ihren Ausbildungsbe-
mühungen.“ Wie ist das genau zu 
verstehen?
Antwort: Unsere Handwerkskammer 
freut sich über jeden Betrieb, der jun-
gen Menschen eine Ausbildungschan-
ce gibt. Die gesetzlichen Möglichkei-
ten der Handwerksordnung bieten 
Lösungswege für die Betriebe an. 
Unsere Aufgabe kann es nicht sein, 
Ausbildungsplätze zu verhindern. 
Anm. d. Red.: Sicher ist es nicht Auf-
gabe einer Handwerkskammer, Ausbil-
dungsplätze zu verhindern. Aber ihre 
vorrangige Aufgabe muss es sein, für 
Ausbildungsverhältnisse zu sorgen, 
die ihrem Zweck auch gerecht wer-
den. Nämlich Klempnerlehrlinge durch 
Klempnermeister ausbilden zu lassen. 
Das aber ist im vorliegenden Fall mit 
Unterstützung des Regierungspräsi-
diums erfolgreich verhindert worden 
– ein äußerst zweifelhafter Erfolg!

Ausbildung von Klempnerlehr-
lingen in Fachbetrieben für Sa-
nitär und Heizung?
Zu diesem Thema befragte unsere Re-
daktion den Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH). Dabei ging 
es um ähnliche, aber doch anders 
gelagerte Problemfälle. Ein Klempner-
lehrling befindet sich in der misslichen 

prüfen, ob einem der Erben oder 
einem anderen Mitarbeiter der Firma 
die Ausbildereignung zuerkannt wer-
den kann, oder ob für den Lehrling ein 
anderer Lehrbetrieb gesucht werden 
muss. Auch hierbei wäre die Kammer 
behilflich.“

Das Fazit...
... aus dem eingangs geschilderten 
Vorgang ist jedoch, dass weder die 
regional zuständige Handwerkskam-
mer noch das Regierungspräsidium 
des dortigen Bundeslandes in die-
sem konkreten Fall voll hinter der 
Handwerksordnung (HwO) stehen. Sie 
fordern von dem fachlich ungeeigne-
ten Ausbilder nicht etwa die akkurate 
Einhaltung der HwO-Vorgaben und 
verweigern ihm damit die Ausbildung 
eines Klempnerlehrlings, sondern öff-
nen ihm freiwillig und ohne Not ein 
paar Hintertürchen. Zumindest die 
Handwerkskammer hätte gegen das 
bestehende Ausbildungsverhältnis 
einschreiten müssen. Aber wenn dort 
ein Kraftfahrzeugmechanikermeister 
für sämtliche Metallberufe zuständig 
ist, braucht man sich über nichts mehr 
zu wundern. Bei dem Regierungsprä-
sidium ist zu vermuten, dass es in den 
dortigen Köpfen nicht anders aussieht, 
als in den Köpfen unserer Parlamen-
tarier. Denn diese haben bei der 
Novellierung der Handwerksordnung 
in den Jahren 1997 und 2003 mit 
erschreckender Naivität bewiesen, 
dass sie den Unterschied zwischen 
einem Klempner und Installateur nicht 
kennen.
Für die jüngeren Leser sei noch mal 
daran erinnert, dass aus dem Klemp-
nerhandwerk zu Anfang des 19. Jahr-
hunderts die Berufe des Gas- und 
Wasserinstallateurs sowie des Hei-
zungsinstallateurs hervorgegangen 
sind. Seit dem 1. August 2003 sind bei-
de Installateurberufe zusammengelegt 
zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik. Schon 
zuvor gab es am 25. März 1998 eine 
Zusammenlegung zum Installateur- 
und Heizungsbauerhandwerker. Durch 
die eingangs beschriebene historische 
Entwicklung gibt es einerseits viele 
Mischbetriebe, die einschließlich der 
Klempnertechnik alle vorgenannten 
Tätigkeiten durchführen, und ande-
rerseits die landläufige Verwechslung 
des Klempners mit dem Installateur. 
Deshalb kämpft unsere Redaktion 
zusammen mit einigen anderen en-
gagierten Klempnermeistern seit dem 
Jahr 2002 für eine neue Namensge-
bung, aus der auch der Laie die Tä-
tigkeiten des Klempners ablesen kann 
(siehe auch Rubrik Diskussion in der 
vorliegenden Ausgabe).

Situation, dass „unser Seniorchef In-
stallateur- und Klempnermeister ist, 
unser Juniorchef dagegen nur Instal-
lateur- und Heizungsbaumeister. Mein 
Seniorchef geht demnächst in den 
wohlverdienten Ruhestand. Dürfen wir 
dann gar keine Metalldächer und -au-
ßenwandbekleidungen mehr ausfüh-
ren?“ Ein ähnliches Problem betrifft 
einen Klempnerlehrling im zweiten 
Lehrjahr, dessen Ausbildungsmeister 
und Firmenchef verstorben ist und in 
dessen Firma kein weiterer Klempner-
meister tätig ist. 
Der zuständige Referent des ZDH, 
Rechtsanwalt Klaus Schmitz, gab 
uns folgende Stellungnahme: „Vor-
weg ist zu sagen, dass neben der 
rein rechtlichen Betrachtung der von 
Ihnen geschilderten Fälle auch viel 
von der praktischen Erfahrung der 
Handwerkskammern und zuständigen 
Behörden vor Ort auf der einen Seite 
und dem jeweiligen Einzelfall auf der 
anderen Seite abhängt.“
Weiterhin schreibt uns Klaus Schmitz: 
„Bei dem Fall des ausscheidenden 
Seniorchefs ist es tatsächlich so, dass 
die weitere Eintragung der Firma des 
Juniorchefs nur mit dem Installateur- 
und Heizungsbauerhandwerk erfolgt 
und auch nur dieses Handwerk aus-
geübt werden darf. Allerdings besteht 
die Möglichkeit, bestimmte Arbeiten 
aus anderen Handwerken im Rahmen 
des § 5 HwO auszuführen. Auch könn-
te eine Ausübungsberechtigung nach 
§ 7a HwO beantragt werden. Da der 
Juniorchef offensichtlich schon einen 
Meisterbrief hat, könnte er schließlich 
unter erleichterten Bedingungen die 
Meisterprüfung im Klempnerhand-
werk ablegen. 
Im Fall des verstorbenen Klempner-
meisters ist dem Klempnerlehrling 
zu empfehlen, sich mit der örtlich 
zuständigen Handwerkskammer in 
Verbindung zu setzen. Diese kann 
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Der MASC.Coner
[Aufweiten und zusammenstecken]

… für Ihren Bohrhammer (auch Akku) mit
R/L-Lauf, SDS-Plus oder Zahnkranzaufnahme.

Durch das speziell übersetzte Getriebe des 
patentierten Coners erfolgt ein automatischer 
Vorschub und Rücklauf, dadurch:

• Festhalten des Rohres mit einer Hand mögl.
• keine Beschädigung des Rohres 

durch Klemmbacken
• ermöglicht Aufweiten von kürzesten 

Rohrstücken
• problemloses Herstellen von Schiebemuffen
• schnellstes Aufweiten sämtlicher handels-

üblicher Regenfallrohre u. Bögen aus Zink,
Kupfer, … (gefalzt, geschweißt, …)

• absolut wartungsfreier Betrieb
• Größen, Ø mm:

50, 60, 75, 76, 80, 87, 100, 120, 130, 150

Der MASC-Spezial-Aufweitconer…

MASC Arbeitsmittel-Vertriebs GmbH
Funkweg 12a . 89250 Senden
Telefon 0 73 07/92 94 40 . Fax 92 94 42
hotline@masc-senden.de . www.masc.de

Zu beziehen
über Ihren
Fachgroßhandel
2er- od. 3er-Set
im Metallkoffer
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